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A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 
 

 Bekanntmachung des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes 
„Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises“ für das Wirtschaftsjahr 2016 

 
Aufgrund des § 45 Abs. 2 Nr. 4 des Kommunalverfassungsgesetztes des Landes Sachsen-
Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in Verbindung mit § 10 und 16 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG) vom 
24.03.1997 (GVBl. S. 466) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Kommunalrechtsreformge-
setzes vom 17.06.2014 (GVBl. S 288, 339) hat der Kreistag des Salzlandkreises in seiner 
Sitzung vom 14.09.2016 (B/0454/2016) folgenden Beschluss gefasst: 
 
 

I. 
 
„Der Kreistag beschließt gem. § 121 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in Verbindung mit § 102 Abs. 1 KVG LSA den 1. Nachtrag zum 
Wirtschaftsplan des Kreiswirtschaftsbetriebes des Salzlandkreises für das Wirtschaftsjahr 
2016 in der als Anlage beigefügten Form.“ 

 
Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 weist im Folgenden aus:  
 
Im Nachtrag zum Erfolgsplan: 
 

 Ergebnis Plan 2016 Ergebnis NT-Plan 2016 Veränderung 
 

 
Erträge 

 
19.810.600,00 

 
17.708.940,00 

 

 
-2.101.660,00 

Ordentliche  
Aufwendungen 

 
19.776.600,00 

 

 
16.927.940,00 

 
-2.848.660,00 

Ordentliches  
Ergebnis 

 
34.000,00 

 
781.000,00 

 

 
747.000,00 

 
 
Im Nachtrag zum Finanzplan: 

 
Finanzierungsmittel 
 

 
27.484.872,00 

 
26.337.412,00 

 
-1.147.460,00 

 
Finanzierungsbedarf 
 

 
27.484.872,00 

 

 
26.337.412,00 

 
-1.147.460,00 

 
Ergebnis 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
Der Höchstbetrag, bis zu welchem Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität in Anspruch 
genommen werden dürfen, bleibt unverändert auf 1 Mio. EUR festgesetzt. 
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II. 
 

Das Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt hat in seiner Verfügung vom 
06.12.2016 zum 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes „Kreiswirt-
schaftsbetrieb Salzlandkreis“ Folgendes erklärt: 
 
„Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile. Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 kann vollzogen werden.“ 
 
 
 

III. 
 

Der gesamte 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 einschließlich des Erfolgs- und Vermö-
gensplanes sowie der Stellenübersicht werden, beginnend am Tag nach dieser Bekanntga-
be, an sieben Tagen vom 20.04.2017 bis zum 28.04.2017, zur  Einsichtnahme   
 
Montag bis Freitag in der Zeit von      09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
sowie  
 
Dienstag in der Zeit von       14:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
 
und Donnerstag in der Zeit von      14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale), Zimmer 420 
öffentlich ausgelegt. 
 
 
 
 
gez. Bauer          (Siegel) 
Landrat 
 
 
 

 Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte 
und Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Salz-
landkreis (Taxiverordnung) 

 

Aufgrund der §§ 47 Abs. 3 und 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 08. August 1990 (BGBl. I S. 1960), in der zurzeit gelten-
den Fassung, in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 29 c) der Allgemeinen Zuständigkeitsverord-
nung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht vom 07. Mai 1994 
(GVBl. LSA S. 568) in der zurzeit geltenden Fassung wird folgendes verordnet:  
 
 

Artikel 1 
 
Die Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Gele-
genheitsverkehr mit Taxen im Salzlandkreis (Taxiordnung) vom 25. Juni 2008 (Amtsblatt für 
den Salzlandkreis Nr. 33/2008 S. 357), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 10 (7) wird ersatzlos gestrichen. 
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2. § 11 (1) letzter Satz wird wie folgt geändert: Die Worte „und Absatz 7“ werden gestrichen. 

 
3. § 12 (2) letzter Satz wird wie folgt neu gefasst:  

 
„Die Quittung muss mindestens folgende Angaben enthalten: 
 

 ladungsfähige Anschrift des Unternehmens  
 

 amtliches Kennzeichen und Ordnungsnummer der Taxe 
 

 kurze Angaben zu der gefahrenen Wegstrecke  
 

 bei einem Quittungsbetrag bis 150 € - das Bruttoentgelt plus Angabe des Mehrwert-
steuersatzes  

 

 bei einem Quittungsbetrag über 150 € das Nettoentgelt plus den gesondert ausge-
wiesenen Mehrwertsteuerbetrag 

 

 Datum und Unterschrift des Taxifahrers.“ 
 
4. In § 15 wird die Angabe zur Höhe der Geldbuße von „zwanzigtausend Euro“ auf „zehn-

tausend Euro“ geändert. 
 
 

Artikel 2 
Anlage 1 – Taxen-Tarife 

 
Die Anlage 1 – Taxen-Tarife der Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförde-
rungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Salzlandkreis (Taxiordnung) 
vom 25. Juni 2008 (Amtsblatt für den Salzlandkreis Nr. 33/2008 S. 357), zuletzt geändert am 
12.01.2015 (Amtsblatt für den Salzlandkreis Nr. 02/2015 S. 7) wird wie folgt geändert: 
 
 
Anlage 1 – Taxen-Tarife 
 
Tarif-Nr. Gegenstand      Entgelt in EURO 
 
1  Grundgebühr 
 
1a  Grundgebühr für Tagesfahrten      3,50 €  

(von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 
 
1b  Grundgebühr für Nachtfahrten      4,50 € 
  (von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) 
  sowie für Fahrten an Sonn- und Feiertagen 
 
 
2  Entgelt für die Fahrleistung (Kilometer-Gebühr) 
 
2a  1. und 2. Kilometer         2,80 € 
 
2b  ab 3. Kilometer        2,00 € 
 
 
3  Wartezeit pro Stunde      24,00 € 
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4  Zuschlag 
   

Anfahrgeld (vorbehaltlich § 10 (4)).       5,00 € 
  Das pauschale Anfahrgeld wird nur berechnet, 
  wenn die bestellte Fahrt außerhalb der Betriebs- 
  sitzgemeinde des Unternehmens beginnt und  

endet. 
 
 
5  Zuschlag 
   

Bestellung eines Großraumtaxi (Fahrzeuge     5,00 € 
  welche zur Beförderung von mehr als 5 und  

max. 9 Personen – einschließlich Fahrer –  
bestimmt sind) 

 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte und 
Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Salzlandkreis (Taxi-
verordnung) tritt am 1. Juni 2017 in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Beförderungs-
entgelte und Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Salzland-
kreis (Taxiverordnung) vom 12. Januar 2015 außer Kraft. 
 
 
Bernburg (Saale), den 13. April 2017 
 
 
gez. Markus Bauer        (Siegel) 
Landrat  
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 Verordnung über die Beförderungs-

entgelte und Beförderungsbedin-
gungen für den Gelegenheitsver-
kehr mit Taxen im Salzlandkreis 
(Taxiverordnung) 

 
Nachfolgend wird der Wortlaut der Neu-
fassung der Verordnung über die Beförde-
rungsentgelte und Beförderungsbedingun-
gen für den Gelegenheitsverkehr mit Ta-
xen im Salzlandkreis (Taxiverordnung) in 
der Fassung vom 25. Juni 2008 zuletzt 
geändert durch die Zweite Verordnung zur 
Änderung der Verordnung über die Beför-
derungsentgelte und Beförderungsbedin-
gungen für den Gelegenheitsverkehr mit 
Taxen im Salzlandkreis (Taxiverordnung) 
vom 13. April 2017 bekanntgegeben. 

 
 
Verordnung über die Beförderungsent-
gelte und Beförderungsbedingungen 

für den Gelegenheitsverkehr mit  
Taxen im Salzlandkreis  

(Taxiverordnung) 
 

Aufgrund der §§ 47 Abs. 3 und 51 Abs. 1 
und 2 des Personenbeförderungsgesetzes 
(PBefG) vom 21. März 1961 (BGBl. I        
S 241) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08. August 1990 (BGBl I        
S. 1690) in der zurzeit geltenden Fassung 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Punkt 29 c) 
der Allgemeinen Zuständigkeitsverord-
nung für die Gemeinden und Landkreise 
zur Ausführung von Bundesrecht im Land 
Sachsen-Anhalt vom 07. Mai 1994 (GVBI. 
LSA Nr. 22/1994 S. 568) in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird verordnet: 
 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 

(1) Diese Verordnung gilt für den Verkehr 
mit zugelassenen Taxen von Unter-
nehmern, die ihren Betriebssitz inner-
halb des Salzlandkreises haben. 
 

(2) Die Rechte und Pflichten der Taxiun-
ternehmer nach dem Personenbeför-
derungsgesetz (PBefG), den zu seiner 
Durchführung erlassenen Rechtsvor-
schriften und der zum Verkehr mit Ta-
xen erteilten Genehmigung bleiben 
unberührt.  

 
§ 2  

Pflichtfahrgebiet 
 

(1) Pflichtfahrgebiet im Sinne des § 47 
Abs. 4 PBefG ist das Gebiet des Salz-
landkreises.  
 

(2) Innerhalb dieses Pflichtfahrgebietes 
dürfen Unternehmer und Fahrer in Auf-
trag gegebene Fahrten nur ablehnen, 
soweit die Verweigerungsgründe nach 
§ 22 PBefG vorliegen. Andere Rechts-
vorschriften, insbesondere Regelun-
gen der Straßenverkehrsordnung sind 
dabei unbedingt einzuhalten. 

 
(3) Aufträge für Fahrten auf unbefestigten 

Wegen bzw. nichtöffentlichen Ver-
kehrsflächen sowie nicht von Schnee 
und Glatteis befreiten Verkehrsflächen 
können abgelehnt werden.  

 
(4) Wird bei Ausführung von Fahrten ein 

nicht mehr zum Salzlandkreis gehö-
rendes Gebiet durchfahren, um auf di-
rektem bzw. günstigerem Weg das 
vom Fahrgast angegebene und inner-
halb des Pflichtfahrgebietes liegende 
Ziel zu erreichen, so sind die durch 
diese Verordnung festgesetzten Ent-
gelte für die gesamte Fahrstrecke an-
zuwenden. 

 
 

§ 3  
Bereitstellung von Taxen 

 

(1) Taxen dürfen im Salzlandkreis in der 
Zeit von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr nur 
auf den gekennzeichneten Taxenstän-
den der Betriebssitzgemeinde bereit-
gestellt werden. Das Bereitstellen au-
ßerhalb der gekennzeichneten Taxen-
stände ist unter Beachtung der Stra-
ßenverkehrsordnung nur in der Zeit 
von 21:00 Uhr bis 06:00 Uhr oder mit 
Genehmigung des Salzlandkreises ge-
stattet.  
 

(2) Taxenstände sind durch das amtliche 
Verkehrszeichen 229 (Anlage 2 zu      
§ 41 Abs. 1 der Straßenverkehrsord-
nung) gekennzeichnet. 
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(3) Jeder Taxifahrer ist berechtigt, seine 

Taxe auf den gekennzeichneten Ta-
xenständen bereitzustellen, wenn die 
festgelegte Taxenzahl noch nicht er-
reicht ist. 

 
(4) Bei privater Nutzung einer Taxe oder 

bei Durchführung anderer Beförde-
rungsleistungen mit der Taxe ist das 
Taxischild abzunehmen oder zu ver-
decken. Die Taxenstandplätze dürfen 
in diesen Fällen nicht benutzt werden.  

 
 

§ 4  
Ordnung auf den Taxenständen 

 
(1) Die Taxen sind in der Reihenfolge ihrer 

Ankunft auf den Taxenständen aufzu-
stellen und zwar so, dass sie den Ver-
kehr nicht behindern. Jede Lücke ist 
durch Nachrücken der nächsten Taxe 
zu schließen. 

 
(2) Den Fahrgästen steht die Wahl der 

Taxen frei. Sofern ein Fahrgast 
wünscht, sich von einem anderen Taxi 
als dem an erster Stelle des Taxiplat-
zes stehenden fahren zu lassen, muss 
diesem Taxi, sofern es die örtlichen 
Gegebenheiten zulassen, sofort die 
Möglichkeit des Vorbeifahrens gege-
ben werden. Dies gilt auch bei Fahr-
aufträgen per Taxiruf und –funk. 

 
(3) Die Taxenstandplätze sind stets sau-

ber zu halten. Taxen dürfen auf den 
Taxenständen nicht instand gesetzt 
oder gewaschen werden. Jeder unnö-
tige Lärm und jede sonstige Belästi-
gung der Passanten haben zu unter-
bleiben. Das Laufen lassen der Moto-
ren ist untersagt. 

 
(4) Fahrzeuge der Straßenreinigung müs-

sen jederzeit die Möglichkeit haben 
oder erhalten, im Rahmen ihrer Arbeit 
den gesamten Taxenstand zu befah-
ren und zu reinigen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
§ 5  

Verunreinigung oder  
Beschädigung der Taxe 

 
Der Fahrgast ist verpflichtet, dem Ta-
xenunternehmer im Falle einer Verun-
reinigung oder Beschädigung der Taxe 
durch ihn oder die von ihm mitgeführ-
ten Tiere und Sachen in vollem Um-
fang Schadensersatz zu leisten. 

 
 

§ 6  
Beförderung von Hunden  

und Kleintieren 
 

(1) Hunde und Kleintiere dürfen nur dann 
befördert werden, wenn die Betriebssi-
cherheit dadurch nicht gefährdet wird. 
 

(2) Blindenhunde in Begleitung von Blin-
den sind immer zu befördern. 

 
(3) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen un-

tergebracht werden. 
 
 

§ 7  
Dienstbetrieb 

 

(1) Bereitstellen und Einsetzen der Taxen 
können durch einen von den Taxenun-
ternehmern gemeinsam aufgestellten 
Dienstplan geregelt werden. Der 
Dienstplan ist unter Berücksichtigung 
der Arbeitszeitvorschriften und der zur 
Ausführung von Wartungs- und Pfle-
gearbeiten erforderlichen Zeit aufzu-
stellen. Der Dienstplan ist der Geneh-
migungsbehörde auf Anforderung zur 
Einsicht vorzulegen. 

 
(2) Die Dienstpläne sind von den Taxen-

unternehmern und Fahrern einzuhal-
ten. 

 
(3) Werden Taxen für einen zeitlich be-

grenzten Zeitraum (1 Woche) nicht 
eingesetzt, sind die Ausfälle der Ge-
nehmigungsbehörde unter Angabe von 
Gründen und der voraussichtlichen 
Ausfallzeit bekanntzugeben. Unfälle 
mit Personenschäden sind der Ge-
nehmigungsbehörde unverzüglich mit-
zuteilen. Sollen Taxen für einen länge-
ren Zeitraum (mehr als 10 Tage) nicht  
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eingesetzt werden, ist zuvor schriftlich 
unter Angabe der Gründe und des be-
absichtigten Zeitraums ein Antrag zur 
Befreiung von der Betriebspflicht (§ 21 
Abs. 4 PBefG) zu stellen. 

 
(4) Der Unternehmer hat täglich geeignete 

Nachweise über die Arbeitszeiten mit 
folgenden Angaben zu führen: amtli-
ches Kennzeichen und Ordnungs-
nummer der Taxe, Name des Fahrers, 
Beginn und Ende der Einsatzzeit. Die-
se Nachweise sind drei Jahre lang 
aufzubewahren und auf Verlangen 
Kontrollpersonen vorzulegen. 

 
 

§ 8  
Durchführung des Fahrauftrages 

 

(1) Der Taxifahrer hat den kürzesten Weg 
zum Fahrtziel zu wählen, wenn der 
Fahrgast nichts anderes bestimmt. 
 

(2) Der Taxifahrer ist verpflichtet, beim 
Ein- und Ausladen des Gepäcks sowie 
älteren oder behinderten Fahrgästen 
beim Ein- und Aussteigen behilflich zu 
sein. 

 
(3) Der Fahrer ist berechtigt, den Fahrgäs-

ten die Plätze zuzuweisen. Auf die 
Wünsche der Fahrgäste hat er dabei 
weitgehend Rücksicht zu nehmen. 

 
(4) Gepäck, ausgenommen kleines Hand-

gepäck, ist grundsätzlich im Koffer-
raum des Fahrzeuges unterzubringen. 
Gegenstände, die über die Wagenum-
grenzung hinausragen, sind von der 
Beförderung ausgeschlossen. Rund-
funkgeräte dürfen während der Fahr-
gastbeförderung nur mit Zustimmung 
der Fahrgäste betrieben werden. 

 
(5) Die Kleidung des Taxifahrers muss 

während des Fahrdienstes nach den 
herrschenden Anschauungen stets or-
dentlich und sauber sein. 

 
(6) Fahrgäste, welche das generelle 

Rauchverbot (§ 1 (1), Ziff. 2 i.V.m. § 2 
Ziff. 2b Gesetz zum Schutz vor den 
Gefahren des Passivrauchens vom 
20.07.2007) in Taxen missachten,  

 

 
können von der Beförderung ausge-
schlossen werden.  

 
§ 9  

Funkzentrale 
 

(1) Mit Funkgeräten ausgerüstete Taxen 
dürfen während und unmittelbar nach 
der Ausführung des Fahrauftrages 
durch die Funkzentrale weitere Fahr-
aufträge entgegennehmen. 
 

(2) Sprechfunkgeräte dürfen während der 
Fahrgastbeförderung nicht so laut ein-
gestellt werden, dass Fahrgäste hier-
durch belästigt werden. 

 
(3) Die Vorschriften über die Inbetrieb-

nahme von Funkgeräten bleiben unbe-
rührt. 

 
 

§ 10  
Beförderungsentgelt 

 

(1) Der Fahrpreis setzt sich zusammen 
aus dem Grundpreis, dem Entgelt für 
die Fahrleistung, Wartegeldern und 
Zuschlägen. 
 

(2) Für die Beförderung mit Taxen gelten 
innerhalb des Pflichtfahrgebietes die 
Beförderungsentgelte gemäß Anlage 
1. Die durch diese Verordnung festge-
setzten Entgelte sind Festpreise. Sie 
dürfen weder unter- noch überschritten 
werden. 

 
(3) Für Fahrten die außerhalb des Pflicht-

fahrgebietes beginnen oder enden, 
kann der Fahrpreis frei vereinbart wer-
den. Der Fahrgast ist vor der Fahrt da-
rauf hinzuweisen. Kommt keine Eini-
gung zustande, gelten die Tarife ge-
mäß Absatz 2. 

 
(4) Für die Anfahrt bzw. Rückfahrt inner-

halb des Pflichtfahrgebietes wird kein 
Anfahrgeld erhoben, soweit die Beför-
derungsfahrt zur Gemeinde des Be-
triebssitzes zurückführt bzw. in der 
Gemeinde des Betriebssitzes oder am 
Ort der Bereitstellung beginnt. Die Hö-
he des Anfahrgeldes bei bestellten 
Fahrten ist der Anlage 1 zu entneh-
men.  
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(5) Bei Bestellung eines Großraumtaxis 

(Fahrzeuge welche zur Beförderung 
von mehr als 5 und maximal 9 Perso-
nen - einschließlich Fahrer - bestimmt 
sind) wird ein Zuschlag gemäß Anlage 
1 erhoben. 

 
(6) Sondervereinbarungen nach § 51 Abs. 

2 PBefG bedürfen der Genehmigung 
des Salzlandkreises.  

 
 

§ 11  
Fahrpreisanzeiger 

 

(1) Die Berechnung des zu zahlenden 
Entgeltes hat durch einen geeichten 
Fahrpreisanzeiger (Taxameteruhr) 
nach § 28 der Verordnung über den 
Betrieb von Kraftfahrunternehmen im 
Personenverkehr (BOKraft) zu erfol-
gen. 
Das gilt nicht für die Berechnung von 
Sondervereinbarungen im Sinne von   
§ 10 Absatz 6. 
 

(2) Eine Beförderungsfahrt darf nur mit ei-
nem einwandfrei arbeitenden Fahr-
preisanzeiger angetreten werden. 
 

(3) Tritt während der Beförderungsfahrt 
eine Störung des Fahrpreisanzeigers 
ein, so hat der Fahrer den Fahrgast 
hierauf unverzüglich aufmerksam zu 
machen und darf von Beginn der Stö-
rung an für jeden angefangenen, be-
setzt gefahrenen Kilometer den jeweils 
gültigen Kilometersatz berechnen. 
Nach Abschluss der Fahrt ist die Taxe 
bis zur Instandsetzung des Fahrpreis-
anzeigers außer Betrieb zu setzen. 

 
(4) Bei Änderung der Entgelte sind die 

Fahrpreisanzeiger unverzüglich umzu-
stellen und eichen zu lassen. 

 
 

§ 12  
Entrichten des  

Beförderungsentgeltes 
 

(1) Das Fahrgeld ist nach Beendigung der 
Fahrt an den Taxifahrer zu zahlen. Der 
Taxifahrer kann jedoch schon bei An-
tritt der Fahrt einen Vorschuss verlan-
gen, wenn der voraussichtliche Fahr- 
 

 
preis 10,00 EUR übersteigt oder der 
Taxifahrer berechtigte Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit des Fahrgastes hat. 
 

(2) Der Fahrgast kann nach § 368 Bürger-
liches Gesetzbuch (BGB) eine Quit-
tung über den Fahrpreis vom Taxifah-
rer verlangen. Die Quittung muss min-
destens folgende Angaben enthalten: 

 

 ladungsfähige Anschrift des Unter-
nehmens  

 

 amtliches Kennzeichen und Ord-
nungsnummer der Taxe 

 

 kurze Angaben zu der gefahrenen 
Wegstrecke  

 

 bei einem Quittungsbetrag bis 150 € - 
das Bruttoentgelt plus Angabe des 
Mehrwertsteuersatzes  
 

 bei einem Quittungsbetrag über 150 € 
- das Nettoentgelt plus den gesondert 
ausgewiesenen Mehrwertsteuerbetrag 

 

 Datum und Unterschrift des Taxifah-
rers. 

 
 

§ 13  
Belehrung des Fahrpersonals 

 

Jeder Unternehmer ist verpflichtet, die 
bei ihm beschäftigten Fahrer bei Ein-
stellung und dann mindestens einmal 
im Jahr über die Rechte und Pflichten 
eines Fahrzeugführers nach dem 
PBefG, der BOKraft, der Personalvor-
schriften des Fahrpersonals, der StVO 
und dieser Taxenordnung mit schriftli-
cher Bestätigung aktenkundig zu be-
lehren. 

 
 

§ 14  
Sonstige Bestimmungen 

 
Der Taxifahrer hat einen Abdruck die-
ser Verordnung in der Taxe mitzufüh-
ren und dem Fahrgast auf Verlangen 
Einsicht zu gewähren. 
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§ 15  

Ordnungswidrigkeiten 
 

Zuwiderhandlungen gegen diese Ta-
xenverordnung werden auf Grund § 61 
Abs. 1 Nr. 4 PBefG als Ordnungswid-
rigkeiten nach Maßgabe von § 61 Abs. 
2 PBefG mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro geahndet, soweit 
nicht nach anderen Vorschriften eine 
schwerere Strafe erwirkt worden ist. 

 
 

§ 16  
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt am 01. Juni 
2017 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Erste Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die 
Beförderungsentgelte und Beförde-
rungsbedingungen für den Gelegen-
heitsverkehr mit Taxen im Salzland-
kreis (Taxiverordnung) außer Kraft. 

 
(3) Die Fahrpreisanzeiger sind innerhalb 

von 1 Monat nach In-Kraft-Treten die-
ser Verordnung auf die neuen Tarife 
umzustellen. Innerhalb dieser Frist 
sind beim Einsatz der Taxen, deren 
Fahrpreisanzeiger noch nicht umge-
stellt sind, jeweils die alten Taxentarife 
anzuwenden. Die Fahrgäste sind da-
rauf hinzuweisen.  

 
 
Bernburg (Saale), den 13. April 2017 
 
 
gez. Markus Bauer  (Siegel) 
Landrat 
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Anlage 1 – Taxen-Tarife 
 
Tarif-Nr. Gegenstand      Entgelt in EURO 
 
1  Grundgebühr 
 
1a  Grundgebühr für Tagesfahrten      3,50 €  

(von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 
 
1b  Grundgebühr für Nachtfahrten      4,50 € 
  (von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) 
  sowie für Fahrten an Sonn- und Feiertagen 
 
 
2  Entgelt für die Fahrleistung (Kilometer-Gebühr) 
 
2a  1. und 2. Kilometer        2,80 € 
 
2b  ab 3. Kilometer        2,00 € 
 
 
3  Wartezeit pro Stunde      24,00 € 
 
 
4  Zuschlag 
 
  Anfahrgeld (vorbehaltlich § 10 (4)).       5,00 € 
  Das pauschale Anfahrgeld wird nur berechnet, 
  wenn die bestellte Fahrt außerhalb der Betriebs- 
  sitzgemeinde des Unternehmens beginnt und  

endet. 
 
 
5  Zuschlag 
 
  Bestellung eines Großraumtaxi (Fahrzeuge     5,00 € 
  welche zur Beförderung von mehr als 5 und  

max. 9 Personen – einschließlich Fahrer –  
bestimmt sind) 
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C. Amtliche Bekanntmachungen sons-

tiger Dienststellen 
 
Jobcenter Salzlandkreis 
 

 
 
Der Inhalt dieses Abschnittes 

  
- eine Benachrichtigung gemäß § 10 Ver-

waltungszustellungsgesetz des Jobcen-
ters Salzlandkreis 

wurde am 22.07.2020 aus datenschutzrechtli-
chen Gründen gelöscht. 

 


